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FESTSETZUNGEN gemäß Planzeichenverordnung

(gemäß § 9 Abs. 1-7 BauGB und BauNVO in Verbindung mit § 9a BauGB) 

FESTSETZUNGEN

RECHTSGRUNDLAGEN
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. I S. 3634),

in der zuletzt geltenden Fassung

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017

(BGBI. I S. 3786)

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der

Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW. 1994 S. 666), in der zuletzt geltenden Fassung

Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBI. I 1991 S. 58),

in der zuletzt geltenden Fassung

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 - BauO NRW 2018)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.07.2018 (GV. NRW. 2018 S. 421),

in der zuletzt geltenden Fassung

Sonstige Planzeichen

Kartenunterlage: Deutsche Grundkarte M. 1:5.000

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

Land NRW / Kreis Steinfurt (2019)

Kartenunterlage: Digitale Liegenschaftskarte

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

Land NRW / Kreis Steinfurt (2019), Aktenzeichen: 19-12033

Bebauungsplan Nr. 43
"Im Lau III "

Textl. Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 und 4 BauGB i.V.m. § 89 BauO NRW

1. Die der Planung zugrundeliegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse,

DIN-Vorschriften und VDI-Richtlinien) können während der Dienststunden bei der Stadt Horstmar,

Fachbereich 3: Planen / Bauen / Wohnen, Kirchplatz 1-3, 48612 Horstmar eingesehen werden.

2. Erste Erdbewegungen sind 2 Wochen vor Beginn der LWL - Archäologie für Westfalen -

Außenstelle Münster - An den Speichern 7, 48157 Münster und dem LWL-Museum für

Naturkunde, Referat Paläontologie, Sentruper Straße 285, 48161 Münster schriftlich mitzuteilen.

Der LWL - Archäologie für Westfalen - Außenstelle Münster (Tel. 0251/591-8911) oder der Stadt

als Untere Denkmalbehörde sind Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, aber auch

Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit) unverzüglich zu

melden. Ihre Lage im Gelände darf nicht verändert werden (§§ 15 und 16 DSchG).

Der LWL - Archäologie für Westfalen oder ihren Beauftragten ist das Betreten des betroffenen

Grundstücks zu gestatten, um gegebenenfalls archäologische und/oder paläontologische

Untersuchungen durchführen zu können (§ 28 DSchG NRW). Die dafür benötigten Flächen sind

für die Dauer der Untersuchungen freizuhalten.

3. Die Durchführung aller bodeneingreifenden Bauarbeiten sollte mit der gebotenen Vorsicht

erfolgen, da ein Kampfmittelvorkommen nicht völlig ausgeschlossen werden kann.

Sofern der Verdacht auf Kampfmittel aufkommt, ist die Arbeit sofort einzustellen und der

staatliche Kampfmittelräumdienst zu verständigen.

Tel. 02331/6927-3885 Technische Einsatzleitung (Mo., Di. 7:30-18:15 Uhr, Mi.-Fr. 7:30-15:45 Uhr)

Tel. 02931/82-2281 nach Dienst, bei aktuellen Munitionsfunden.

4. Im Plangebiet können Geruchsimmissionen auftreten, die von den umliegenden

landwirtschaftlichen Nutzflächen ausgehen.

5. Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG sollte die

Baufeldräumung außerhalb der Brutzeit (also in der Zeit vom 01.10. bis 28.02.) erfolgen.

Sollte von der Bauzeitenbeschränkung für die Baufeldräumung abgewichen werden, ist

unmittelbar vor Baubeginn durch einen Fachgutachter zu bestätigen, dass keine Bruten

europäischer Vogelarten betroffen sind.

Ergänzend sind die randlich stehenden Hecken und Gehölze der umliegenden Hausgärten durch

Schutzmaßnahmen vor Bauschäden zu schützen, sofern diese durch die Planung beeinträchtigt

werden könnten.

Zum Schutz der Fledermäuse sollten für die Außenbeleuchtung insekten- und

fledermausfreundliche Leuchtmittel mit einer Hauptintensität des Spektralbereiches über 500 nm

bzw. maximalem UV-Licht-Anteil von 0,02 % (geeignete marktgängige Leuchtmittel sind zurzeit

Natriumdampflampen und LED-Leuchten mit einem geeigneten insektenfreundlichen Farbton,

z.B. Warmweiß, Gelblich, Orange, Amber, Farbtemperatur CCT von 3000 K oder weniger Kelvin)

verwendet werden. Die Beleuchtung sollte möglichst sparsam gewählt und Dunkelräume erhalten

werden. Dazu sollten die Lampen möglichst niedrig aufgestellt werden und geschlossene

Lampenkörper mit Abblendungen nach oben und zur Seite aufweisen so dass das Licht nur direkt

nach unten strahlt. Die Beleuchtungsdauer sollte auf das notwendige Maß begrenzt werden.

Blendwirkungen in angrenzende Gehölzbestände sollten vermieden werden.

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

HINWEISE, KENNZEICHNUNGEN, NACHRICHTLICHE
ÜBERNAHMEN
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"Im Lau III"

Verkehrsflächen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz,

zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und

sonstigen Bepflanzungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Entwurf

Art der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Geschossflächenzahl

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Grundflächenzahl

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

0,6

0,4

Zahl der Vollgeschosse - maximal

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

II

Traufhöhe in Meter über OKFF - maximal

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

TH

Bauweise, Baulinie, Baugrenze

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Offene Bauweise

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

o

Baugrenze

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Reine Wohngebiete

(§ 3 BauNVO)

WR

Oberkante Fertigfußboden Erdgeschoss

in Meter über NHN (Normalhöhennull) - maximal

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

OKFF

1. In den Reinen Wohngebieten WR sind je Einzelhaus und je Doppelhaushälfte maximal zwei

Wohneinheiten zulässig.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und 6 BauGB)

2. Garagen, Carports und Nebengebäude sind innerhalb und außerhalb der überbaubaren

Grundstücksflächen zulässig. Zu den angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen ist dabei ein

Abstand von mindestens 1,0 m einzuhalten.

(§ 23 Abs. 5 BauNVO)

3. Als Abgrenzung der Vorgärten zur angrenzenden öffentlichen Erschließungsstraße sind Mauern

von mehr als 0,3 m Höhe sowie Zäune und Hecken von mehr als 0,7 m Höhe über der

Randeinfassung der zugehörigen öffentlichen Erschließungsstraße unzulässig. Auch bei einer

Kombination von Mauer und Zaun darf die Gesamthöhe 0,8 m nicht überschritten werden.

(§ 89 Abs. 1 Nr. 5 BauO NRW)

4. Innerhalb der in den Reinen Wohngebieten WR festgesetzten Umgrenzung von Flächen zum

Anpflanzen sind nur heimische, bodenständige Gehölzarten zu verwenden.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

3 (1)

I
Gebäude Katasterbestand

benachbarte Bebauungspläne

Höhe Schachtdeckel in Meter über Normalhöhennull (NHN)

Die exakte Höhe ist bei Bedarf gegebenenfalls örtlich zu überprüfen.

mögliche Grundstückseinteilung

68,76 m

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

ED

Straßenverkehrsflächen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrsflächen besonderer

Zweckbestimmung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

SD 35-48°

zulässige Dachform: Satteldach mit zulässiger Dachneigungsspanne in Grad

(§ 89 Abs. 1 Nr. 1 BauO NRW i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB)

VERFAHRENSVERMERKE
Der Rat der Stadt Horstmar hat in seiner

Sitzung am 23.04.2020 die Aufstellung des

Bebauungsplanes beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß

§ 2 Abs. 1 BauGB am ............... ortsüblich

bekannt gemacht worden.

Horstmar, den ...................

.........................

(Bürgermeister) (Siegel)

Der Rat der Stadt Horstmar hat den

Bebauungsplan nach Prüfung der Bedenken

und Anregungen in seiner Sitzung am ...............

als Satzung gemäß § 10 BauGB beschlossen.

Die Begründung wurde gebilligt.

Horstmar, den ..................

.........................

(Bürgermeister) (Siegel)

Der Rat der Stadt Horstmar hat in seiner Sitzung

am .................. dem geänderten Entwurf des

Bebauungsplanes zugestimmt und die

eingeschränkte Beteiligung gemäß

§ 4a Abs. 3 BauGB beschlossen.

Den Beteiligten im Sinne von § 4a Abs. 3 BauGB

wurde vom ..................    bis zum ..................

Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

Horstmar, den ..................

.........................

(Bürgermeister) (Siegel)

Dieser Bebauungsplan ist gemäß § 10 BauGB

mit der Bekanntmachung am ..................

in Kraft getreten.

Horstmar, den ..................

.........................

(Bürgermeister) (Siegel)

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des

Bebauungsplanes ist die Verletzung von

Verfahrens- oder Formvorschriften beim

Zustandekommen des Bebauungsplanes nicht

geltend gemacht worden.

Horstmar, den ..................

.........................

(Bürgermeister) (Siegel)

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des

Liegenschaftskatasters und weist die

städtebaulich bedeutsamen baulichen Anlagen

sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig

nach (digitale Übernahme vom Katasteramt des

Kreises Steinfurt am 25.10.2019, AZ.: 19-12033).

Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen

und der baulichen Anlagen geometrisch

einwandfrei.

Die Darstellung der Katastergrundlage kann

außerhalb des Geltungsbereichs des

Bebauungsplanes unvollständig sein.

............................., den ..................

...................................................................

Der Rat der Stadt Horstmar hat in seiner Sitzung

am .............. dem Entwurf des Bebauungsplanes

und der Begründung zugestimmt und die

öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung

wurden am .............. ortsüblich bekannt

gemacht.

Der Entwurf des  Bebauungsplanes und der

Begründung haben vom ............... bis .............

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Die Beteiligung der Behörden und sonstiger

Träger öffentlicher Belange gemäß

§ 4 Abs. 2 BauGB erfolgte im selben Zeitraum.

Horstmar, den ..................

.........................

(Bürgermeister) (Siegel)
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